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Dass eine ausreichende Zahl von Mitgliedstaaten genug Nachbesserungsbedarf beim EU-Lieferkettengesetz sieht, um die

Verabschiedung des Entwurfs zunächst zurückzustellen, kommentierte Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie- und

Handelskammer (DIHK), mit Erleichterung (vgl. PM DIHK vom 28.2.2024). „Wir teilen als Wirtschaft die Ziele des EU-Lieferket-

tengesetzes“, stellte Adrian klar. „Der vorliegende Entwurf hätte allerdings die Erreichung dieser Ziele nicht erleichtert, son-

dern erschwert. Denn europäische Unternehmen müssten sich aus einigen Gegenden der Welt aufgrund unbeherrschbarer

Risiken zurückziehen.“ Im Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten (AStV), der die Entscheidungen im Rat vor-

bereitet, wurden nun folgerichtig von einer Gruppe von Mitgliedstaaten Bedenken angemeldet. Die DIHK hatte zuvor mehr-

fach vor der vorschnellen Verabschiedung eines noch unausgewogenen Entwurfs gewarnt, zuletzt am 1.2.2024. Es sei „gut,

dass jetzt eine ausreichende Zahl von Mitgliedstaaten diese Einschätzung teilt“, sagte Adrian. Denn: „Das EU-Lieferkettenge-

setz würde in der verhandelten Fassung Unternehmen mit erheblicher Rechtsunsicherheit, Bürokratie und schwer kalkulier-

baren Risiken konfrontieren“, diagnostizierte der DIHK-Präsident. „Erhebliche negative Auswirkungen auf die Wertschöp-

fungsketten und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft sind jetzt zunächst einmal nicht beschlossen worden. Das sind

gute Neuigkeiten in für die Unternehmen sehr herausfordernden Zeiten.“ Im Vorfeld der Beratungen im AStV hätten die

DIHK viele besorgte Unternehmerstimmen erreicht, die oftmals auf die Erfahrungen mit dem deutschen LkSG Bezug nah-

men. Bei einer DIHK-Umfrage zum LkSG habe sich Mitte 2023 gezeigt, dass faktisch auch kleinere Unternehmen mit umfas-

senden Berichtspflichten belastet werden. Gleichzeitig wurde deutlich, dass bereits 94% der Betriebe im Anwendungsbe-

reich des deutschen Gesetzes Maßnahmen mit Blick auf menschenrechts- und umweltbezogenen Risiken ergriffen hatten.

Vgl. zum Thema auch Die Woche im Blick, Ressort Arbeitsrecht, BB 2024, 435 sowie Schäfer, Die Erste Seite, BB Heft 3/2024.

Zum LkSG auch Wüstemann/Büchner im nächsten BB-Heft 11.

Uta Wichering,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
BGH: Umfang des Lohnbuchhaltungs-

mandats

a) Das Lohnbuchhaltungsmandat umfasst keine

Pflicht, die Frage der Sozialversicherungspflicht

eigenständig zu klären.

b) Für die der Berechnung der Abzugsbeträge

vorgelagerte Frage der Sozialversicherungs-

pflicht der Tätigkeit eines Mitarbeiters des Man-

danten hat der Lohnbuchhalter nach einer ver-

bindlichen Vorgabe durch den Auftraggeber zu

verfahren. Fehlt eine solche verbindliche Vorga-

be und ist die statusrechtliche Einordnung des

Mitarbeiters weder als anderweitig geklärt noch

als zweifelsfrei anzusehen, hat der Lohnbuchhal-

ter auf eine Klärung der Statusfrage durch den

Auftraggeber hinzuwirken (Fortentwicklung von

BGH, Urteil vom 12. Februar 2004 – IX ZR 246/

02; vom 23. September 2004 – IX ZR 148/03).

c) Hat der Lohnbuchhalter auf eine Klärung der

Statusfrage durch den Mandanten hinzuwirken,

muss er dem Mandanten die Möglichkeit einer

rechtssicheren Klärung aufzeigen, etwa durch

Einholung anwaltlichen Rats oder durch Klärung

der Statusfrage im Rahmen eines Statusfeststel-

lungsverfahrens nach § 7a SGB IV oder eines

Verfahrens vor den Einzugsstellen der Kranken-

kassen nach § 28h Abs. 2 SGB IV, und ihn um

Entscheidung zum weiteren Vorgehen und zur

statusrechtlichen Behandlung des Mitarbeiters

im Rahmen der Lohnbuchhaltung ersuchen.

BGH, Urteil vom 8.2.2024 – IX ZR 137/22
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-513-1

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Entlassung des Insolvenzverwalters

wegen fehlender Unabhängigkeit

a) Die Entlassung des Insolvenzverwalters auf An-

trag eines Gläubigers wegen fehlender Unabhän-

gigkeit stellt einen gesetzlich geregelten Unter-

fall einer Entlassung auswichtigemGrund dar.

b) Ein Insolvenzgläubiger kann seinen Antrag

auf Entlassung des Insolvenzverwalters aus dem

Amt wegen fehlender Unabhängigkeit auch auf

Umstände oder Verhaltensweisen des Insolvenz-

verwalters stützen, die erst nach der Bestellung

des Insolvenzverwalters eingetreten sind.

c) Pflichtverletzungen des Insolvenzverwalters

führen nicht stets dazu, dass zugleich seine Un-

abhängigkeit beeinträchtigt ist.

d) Ein Beschwerderecht steht einem Insolvenz-

gläubiger nur für seinen Antrag zu, den Insol-

venzverwalter wegen fehlender Unabhängigkeit

aus seinem Amt zu entlassen.

e) Der Insolvenzverwalter handelt pflichtwidrig,

wenn er die Insolvenzgläubiger in ihrer Entschei-

dungüberdieZusammensetzungdesendgültigen

Gläubigerausschusses zu beeinflussen versucht.

BGH, Beschluss vom 23.11.2023 – IX ZB 29/22
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-513-2

unterwww.betriebs-berater.de

BGH:Durchverbotenes Insidergeschäfter-

worbeneFinanzinstrumente(bzw.ersatz-

weisederenWert)unterfallenderEinziehung

1. Erwirbt der Täter durch ein verbotenes Insider-

geschäft Finanzinstrumente, unterfallen diese –

ersatzweise deren Wert – der Einziehung.

2. Die Aufwendungen für die Anschaffung min-

dern diesen Wert ebenso wenig wie die Transak-

tionskosten der Veräußerung oder angefallene

Kapitalertragssteuern. Etwaige Doppelbelastun-

gen sind auf der steuerlichen Ebene auszuglei-

chen.

3. Die Reinvestition von Taterträgen lässt – bei

der gebotenen tatbezogenen Betrachtung – die

Einziehung des Veräußerungserlöses aus dem

einzelnen Insidergeschäft unberührt.

4. Der allgemeine Rechtsgrundsatz der Verhält-

nismäßigkeit steht der Einziehung nach den vor-

stehenden Grundsätzen nicht entgegen. Die

Strafprozessordnung sieht mit § 459g Abs. 5

StPO ein Regulativ vor, das geeignet ist, unbillige

Härten auszuräumen und die Verhältnismäßig-

keit zu wahren.

BGH, Urteil vom 6.12.2023 – 2 StR 471/22
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-513-3

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Widerrufsinformationen in mit einem

Kfz-Kaufvertrag verbundenen Verbraucher-

darlehensvertrag ordnungsgemäß

Der u. a. für das Darlehensrecht zuständige XI. Zi-

vilsenat des BGH hat am 27.2.2024 unter Berück-

sichtigung der Maßgaben des Urteils des EuGH

vom21.12.2023 (C-38/21,C-47/21undC-232/21–

BMW Bank u. a., PM BB 2024, 1) entschieden,

dass der Darlehensnehmer den zur Finanzierung

eines Kfz-Erwerbs geschlossenen Darlehensver-

trag nicht wirksam widerrufen hat, weil die be-

klagte Bank eine ordnungsgemäße Widerrufsin-

formation und die erforderlichen Pflichtangaben

beanstandungsfrei erteilt hatte. …
Der BGH hat entschieden, dass die Widerrufsin-

formation kraft Gesetzlichkeitsfiktion ordnungs-
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